
Hausordnung der 

Mittelschule Ehrwald-Lermoos-Biberwier 

   
▪ In allen Räumen (auch Toiletten) und auf dem Schulgelände achten wir auf Sauberkeit und Ordnung.  

▪ Mit Beginn der gesetzlichen Aufsichtspflicht um 7:30 Uhr bzw. 14:55 Uhr ist Einlass an unserer Schule.  

▪ Aus Sauberkeits-, Hygiene- und Sicherheitsgründen sind im gesamten Schulhaus Hausschuhe zu 

tragen.  

▪ Der Konsum von Alkohol, Tabakwaren und Ähnlichem ist auf dem gesamten Schulgelände und auf 

Schulveranstaltungen verboten.  

▪ Das Verlassen des Schulgebäudes während der Unterrichtszeit ohne Aufsicht einer Lehrperson ist 

verboten.  

▪ In den Computerräumen herrscht absolutes Ess- und Trinkverbot.  

▪ Im Unterricht und bei Lehrausgängen wird auf Kaugummi, Schildkappen und Handys verzichtet.  

▪ Am Morgen ist das Mobiltelefon im dafür vorgesehenen Kästchen zu deponieren. Dieses wird am 

Unterrichtsbeginn von der Lehrperson abgesperrt und zum Unterrichtsende wieder geöffnet. 

▪ Für die Tablets sind die Schüler selbst verantwortlich. Sie müssen aufgeladen zum Unterricht 

mitgebracht werden. Ohne Auftrag einer Lehrperson sowie vor dem Unterricht und in den Pausen 

dürfen die Tablets nicht verwendet werden.  

▪ Wir achten auf unser Eigentum und gehen mit dem Eigentum der Schule und jenem der Mitschüler 

verantwortungsvoll um.  

▪ Für Geldbeträge und Wertgegenstände ist jeder selbst verantwortlich. Die Schule übernimmt keine 

Haftung. 

▪ Das Mitführen von gefährlichen Gegenständen ist verboten.  

▪ Ich stelle mein Fahrrad (Roller, Skooter…) nur auf den dafür vorgesehenen Platz ab.  

▪ Im Sportunterricht trage ich ausschließlich sportgerechte Kleidung und Hallenturnschuhe. Schmuck 

ist ausnahmslos verboten, Piercing müssen entfernt oder abgeklebt werden (Verletzungsgefahr).  

▪ Ich begegne meinen Mitmenschen mit Respekt und Rücksicht.  

▪ Ich bin freundlich und höflich (Bitte, Danke). Ich werde niemals handgreiflich.  

▪ Das Fernbleiben vom Unterricht ist der Schule unverzüglich zu melden. Bei unentschuldigtem 

Fernbleiben ist die Schulleitung zur Anzeige verpflichtet.  

▪ Ich trage saubere und für den Unterricht angemessene Kleidung (keine Tops mit Spaghettiträgern, 

keine Hot-Pants, keine bauchfreie Kleidung, keine löchrige oder zerrissene Kleidung, keine 

ausgesprochene Arbeitskleidung …)  

▪ Die großen Pausen finden bei guter Witterung im Schulhof statt, ansonsten in den Klassen bzw. 

Gängen. 

▪ Ich tobe, renne und schreie im Schulhaus nicht herum.  

▪ Bei Alarm bzw. bei einem Katastrophenfall ist das Schulgebäude laut Anweisung der Lehrpersonen 

bzw. nach dem Fluchtplan unverzüglich zu verlassen. 

▪ Film-, Foto- und Sprachaufnahmen sind im gesamten Schulareal verboten. 

▪ Die Fenster dürfen nur nach Aufforderung einer Lehrperson geöffnet werden.  

 


